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Bekanntmachung 
 
Der Bezirksregierung Köln 
 
 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  50667 Köln, den 30.05.2017 
Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -  Zeughausstr. 2 - 10 
FLURBEREINIGUNG BERGERBUSCH II   Tel.: 0221/147-2033 
Az.:  – 33.45 – 5 15 01 –   

 
 

 Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
 
Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 02. März 2015 festgestellte Flurbereinigungsgebiet 
Bergerbusch II ist durch den 1. Änderungsbeschluss gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), geändert worden. Mit dem Änderungsbeschluss 
Nr. 1 wurden die nachfolgend aufgeführten Grundstücke zum Flurbereinigungsgebiet Bergerbusch II 
zugezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet: 

Regierungsbezirk Köln 
Rhein-Erft-Kreis 
Stadt Kerpen 
Gemarkung Kerpen 
Flur 36  Flurstücke:  218 und 243 
 
Zur Ausführung des vorgenannten 1. Änderungsbeschlusses wird Folgendes bekanntgegeben: 

Rechte an den vorstehenden Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach erfolgter Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, 50606 Köln 
oder persönlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 
anzumelden. 

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte 
an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken 
berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 

Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der 
Bezirksregierung Köln zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht 
kein Anspruch auf Beteiligung. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 
Bezirksregierung Köln die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG 
gelten lassen. 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, 
demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird. 
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Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes 
vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, können Sie Ihre Rechte 
auch elektronisch anmelden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-
koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff EGVP. 

Hinweise: 
• Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 

Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt. 

• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

 
 Im Auftrag 
(LS) gez. Frauenrath 
(Regierungsvermessungsdirektorin) 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln 
veröffentlicht unter: 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 
 

 
 
 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
http://www.egvp.de/
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html


191 
 

 

Bekanntmachung 
 
 
 

Bürgerinformation 
 

zur Verbesserung der Verkehrs- und Parksituation im Bereich 
 der Weidengasse in Hürth – Hermülheim 

 
Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr der Stadt Hürth hat beschlossen, dass die 
Verwaltung mit den Anwohnerinnen und Anwohnern der Pestalozzistraße, Froebelstraße, 
Weidengasse, Fritz-Räcke-Straße, Im Schetteling und Severinusstraße Lösungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der Park- und Verkehrssituation abstimmt und auf dieser Grundlage 
Maßnahmenvorschläge entwickelt. 
 
Aus diesem Grund wurden die Anwohner angeschrieben, mit der Bitte Vorschläge 
einzureichen. Dieser Bitte sind einige Anwohner nachgekommen. Aufgrund der 
Rückmeldungen wurden einige Maßnahmen geplant, die in einer Bürgerinformation vorgestellt 
werden sollen. 
 
Die Veranstaltung findet statt am 
 

Dienstag, den 27. Juni 2017 um 18.00 Uhr 
in der Eingangshalle der Deutschherrenschule, Pestalozzistraße 12 

Hürth-Hermülheim 
 
 

Weitere Informationen zu der Veranstaltung können erfragt werden bei Frau Flöter, 
Ordnungsamt, Tel.: 0 22 33 / 53 – 523. 
 
Hürth, den 14.06.2017 
 
Gez. Dr. Dirk Holger Ahrens-Salzsieder 
Erster Beigeordneter 
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